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c) Verfahren der Rechtssetzung

Die Verfahren zur Verabschiedung von Verordnungen und Richt-

linien sind in Art. 251 (Verfahren der Mitentscheidung) und

Art. 252 (Verfahren der Zusammenarbeit) festgelegt. Welches

der Verfahren einschl�gig ist, entscheidet sich nach den Vorgaben

der jeweils einschl�gigen Erm�chtigungsgrundlagen. Dabei

kommt mittlerweile im Regelfall das Verfahren der Mitentschei-

dung Art. 251 zur Anwendung (insgesamt in 38 Rechtsgrund-

lagen, z.B. Art. 40, 46 II, 47, 95 EG), w�hrend das Verfahren der

Zusammenarbeit lediglich noch in vier Bereichen der Wirtschafts-

und W�hrungspolitik anwendbar ist (Art. 99 V, 102 II, 103 II

und 106 II EG).58 Besondere Verfahrensregelungen gelten z.B.

nach Art. 37 EG im Agrarbereich.

III. Umsetzung

1. Pflichten der Mitgliedstaaten

Die Mitgliedstaaten sind dazu verpflichtet, das Gemeinschafts-

recht umzusetzen. Diese Verpflichtung ergibt sich zum einen aus

Art. 10 EG. Danach treffen die Mitgliedstaaten alle geeigneten

Maßnahmen allgemeiner oder besonderer Art zur Erf�llung der

Verpflichtungen, die sich aus dem Vertrag oder aus Handlungen

der Organe der Gemeinschaft ergeben. Daneben zieht der EuGH

zur Begr�ndung der Verpflichtung der Mitgliedstaaten regel-

m�ßig den schon erw�hnten effet utile heran.

2. Verfahren bei Verst�ßen

Um die Einhaltung und Umsetzung des EG-Rechts sicher zu stellen,

gibt es mehrere Verfahren und Instrumente. Zu erw�hnen ist zu-

n�chst die in Art. 226 ff. EG festgelegte Aufsichtsklage. Nach einem

Vorverfahren kann die Kommission oder ein Mitgliedstaat den Ge-

richtshof anrufen, wenn er der Auffassung ist, dass ein Mitgliedstaat

gegen eine Verpflichtung aus dem Vertrag verstoßen hat. Besonders

h�ufig sind derartige Klagen wegen Nichtumsetzung einer Richtlinie.

Gem. Art. 10 EG kann insoweit nicht nur die Umsetzung in natio-

nales Recht gefordert werden, sondern auch dessen tats�chlicher

Vollzug.59 Vor diesem Hintergrund hat die EU-Kommission erst

k�rzlich Italien wegen einer M�llkrise ein Verfahren angedroht.

Kommt ein Mitgliedstaat einer Verurteilung durch den EuGH nicht

nach, k�nnen auf Antrag der Kommission nach Maßgabe von

Art. 228 II EG Zwangsgelder gegen den Mitgliedstaat verh�ngt wer-

den. Diese k�nnen betr�chtliche Betr�ge erreichen.

So verh�ngte der EuGH in der Rechtssache »Gef�hrliche Ab-

f�lle II«60 gegen Griechenland ein Zwangsgeld von 20.000 E pro

Tag wegen Nichtumsetzung des Ersturteils »Gef�hrliche Abf�l-

le I«. Die Rechtssache »Badegew�sser II«61 zog eine Verurteilung

Spaniens zu einem Zwangsgeld von 624.150 E pro Jahr wegen

Nichtumsetzung des Ersturteils »Badegew�sser I« nach sich. In der

Rechtssache »Fischerei II«62 schließlich verurteilte der EuGH

Frankreich wegen Nichtumsetzung des Ersturteils »Fischerei I«

kumulativ zur Zahlung eines Pauschalbetrages in H�he von

20.000.000 E sowie eines Zwangsgeldes in H�he von 57.761.250

E f�r jedes Halbjahr ab Verk�ndung des Urteils, an dessen Ende

das Ersturteil noch nicht vollst�ndig umgesetzt war.

Als Mittel zur Erzwingung der Umsetzung des Gemeinschafts-

rechts kann neben der Anerkennung einer unmittelbaren Wir-

kung von Richtlinien auch die Geltendmachung von Haftungs-

anspr�chen gegen die Mitgliedstaaten bei Verst�ßen gegen

Gemeinschaftsrecht angesehen werden. Die Anspr�che sind

zwar im EG-Vertrag nicht vorgesehen, beruhen aber auf einer

mittlerweile gefestigten Rechtsprechung des EuGH und k�nnen

sowohl bei legislativen als auch bei administrativen und judika-

tiven Verst�ßen geltend gemacht werden.63 Haftungsanspr�che

gegen die Gemeinschaft selbst k�nnen auf Art. 288 EG gest�tzt

werden. Grundlegend ist daf�r die Francovich-Entscheidung des

EuGH64, die sich auf die Nichtumsetzung einer Richtlinie bezog.

Als Voraussetzungen f�r einen Haftungsanspruch gelten danach:

1. Richtlinie verleiht Rechte an Einzelne.

2. Verletzte Vorschrift ist hinreichend bestimmt.

3. Normverstoß ist hinreichend qualifiziert.

4. Verstoß des Mitgliedstaates ist kausal f�r Schaden.

D. FAZIT
Das Gemeinschaftsrecht hat sich mittlerweile zu einem umfassenden

und eigenst�ndigen Rechtsgebiet entwickelt, das das nationale Recht

�berlagert und verdr�ngt. In manchen Gebieten sind bereits bis zu

90 % des deutschen Rechts durch europ�ische Verordnungen und

Richtlinien vorgegeben. Wenn derartige Regelungen fehlen, k�nnen

sich Vorgaben aus den Grundfreiheiten ergeben. Darauf wird in einem

sp�teren Beitrag eingegangen. In einem weiteren Aufsatz werden

schließlich die vorhandenen Rechtsschutzm�glichkeiten dargestellt.
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n SACHVERHALT
Konstantin wurde mal wieder von seiner Freundin verlassen. Wie immer in dieser Situation,

beschloss er, sich Ablenkung durch die Neugestaltung seiner Villa in Hannover/Isernhagen zu

verschaffen. Diesmal sollte es eines der Badezimmer im Obergeschoss treffen, die nach f�nf Jahren

dringend der Erneuerung bedurften.

Zum Einkauf der n�tigen Utensilien, begab sich Konstantin zu dem Sanit�rfachgesch�ft V&B in

G�ttingen. In den Ausstellungsr�umen der V&B ließ sich Konstantin von dem Angestellten Adrian

diverse Badvariationen aus eigener Produktion zeigen. Konstantin rang sich nach vierst�ndiger Beratung

zur Bestellung einer Badezimmerausstattung inklusive s�mtlicher Sanit�reinrichtungen sowie eines Whirl-

pools zu einem Gesamtpreis in H�he von 15.000 E durch. Bei der Aufnahme der Bestellung wies Adrian

noch mal ausdr�cklich darauf hin, dass die Lieferung der Ware selbstverst�ndlich zum gehobenen Service

der Firma geh�re und von dieser h�chstpers�nlich und auf eigene Rechnung durchgef�hrt werde.

Nach einer Woche wurde der Großeinkauf geliefert und Konstantin ließ das Badezimmer

umgehend durch die Fa. Fr�hlich GmbH & Co.KG erneuern, w�hrend er selbst sich ein paar

Tage in seinem Lieblingsgolfhotel auf Madeira ausruhte.

Zur�ckgekehrt blieb die Freude nicht lang ungetr�bt. Bereits in den ersten Wochen musste

Konstantin feststellen, dass nach ausgiebigen B�dern im Whirlpool des neuen Badezimmers das

k�nigsblaue Waschbecken abf�rbt. Hierdurch haben sich 3 Seidenbadem�ntel beim Beugen �ber

das Waschbecken vorne blau verf�rbt. Auch die Reinigung der Badem�ntel hat nichts gebracht. Nach

einer gewissen Zeit musste er dar�ber hinaus feststellen, dass der Whirlpool undicht ist und an

mehreren Stellen Wasser ausl�uft. Konstantin setzte sich umgehend mit der Fa. V&B in Verbindung.

Daraufhin angestellte Nachforschungen ergaben, dass der LKW, mit dem die Ware transportiert

worden war, in Hannover auf Grund einer Unachtsamkeit des Fahrers in einen kleinen Verkehrsunfall

verwickelt war, bei dem der Whirlpool leichte, �ußerlich nicht erkennbare, Sch�den davongetragen

haben muss, die erst im Laufe der Zeit zu Rissbildungen und damit verbundener irreparabler

Undichtigkeit gef�hrt haben. Weiter stellte sich heraus, dass auf Grund einer defekten Maschine

eine Serie der Waschbeckenproduktion nur unzureichend beschichtet wurde. Die Beschichtung im

�ußeren Beckenbereich wird unter Einfluss von W�rme und Feuchtigkeit undicht, was zu einer

Abf�rbung f�hren kann. Eine nachtr�gliche Neubeschichtung der Waschbecken ist nicht m�glich.

Konstantin schrieb daraufhin der Firma V&B einen Brief, in dem er mitteilte, er trete von dem

Kaufvertrag zur�ck und werde sich nach einer Firma umsehen, die »wirklich Qualit�t« verkaufe. Die

�berweisung der bezahlten 15.000 E solle auf sein Konto erfolgen. Weiter verlangt Konstantin

Ersatz f�r seine Seidenbadem�ntel, die einen objektiven Verkehrswert von je 100 E haben.

Bereits nach 4 Tagen erhielt Konstantin Antwort der Firma V&B, die sich f�r die aufgetretenen

Probleme vielmals entschuldigt. Den R�cktritt vom Kaufvertrag k�nne man jedoch leider nicht

akzeptieren. Selbstverst�ndlich w�re man aber gern bereit, sowohl ein neues Waschbecken als auch

einen neuen Whirlpool zu liefern. Die Kosten f�r die Aus- und Einbauten m�sse Konstantin jedoch

selber tragen, denn damit habe die V&B als Verk�uferin gar nichts zu tun; im �brigen w�rden die

Kosten ihre Gewinnspanne bei weitem �bersteigen. Auch hinsichtlich der Badem�ntel k�nne man

Konstantin nicht weiterhelfen, da der Produktionsfehler zwar bei Abschluss des Vertrages bekannt

war, die Gesch�ftsleitung aber alle Angestellten angewiesen hatte, potenzielle Kunden auf die

M�glichkeit hinzuweisen, dass das Problem auftreten k�nne.

Bearbeitervermerk: Das Entfernen des Waschbeckens und Whirlpools sowie erneute Einbauen des

jeweils Neuen betr�gt 3.000 E: Waschbecken, Aus- und Einbau je 500 E und Whirlpool, Aus- und

Einbau je 1.000 E.

1. Welche Anspr�che hat Konstantin gegen die V&B?

2. Welches Gericht w�re f�r eine Klage des Konstantin gegen die V&B auf R�ckabwicklung des

Kaufvertrages �rtlich zust�ndig? F�r die Beantwortung dieser Frage ist davon auszugehen, dass es

sich bei der V&B um eine Aktiengesellschaft mit Verwaltungssitz in G�ttingen handelt.

n L�SUNG:

FRAGE 1: WELCHE ANSPR�CHE HAT KONSTANTIN GEGEN DIE V&B?

A. ANSPRUCH AUF R�CKZAHLUNG DES KAUFPREISES AUS §§ 437 NR. 2 ALT. 1, 434, 323,
346 I BGB

Konstantin k�nnte wirksam vom Kaufvertrag �ber die Badezimmerausstattung zur�ckgetreten sein

und somit einen Anspruch auf R�ckzahlung des Kaufpreises haben.

I. Kaufvertrag
Hierf�r m�sste zun�chst ein wirksamer Kaufvertrag zwischen K und der V&B zustande gekommen

sein. K bestellte bei A die Badezimmergegenst�nde. Die V&B wurde dabei wirksam durch A gem.

Lieferung einer serienm�ßig

hergestellten Sache
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